
Satzung

der

Quirin Privatbank AG

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1
Firma und Sitz

1. Die Gesellschaft führt die Firma

Quirin Privatbank AG.

2. Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften sowie
von Geschäften, die damit zusammenhängen.

2. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte im Sinne von § 1 des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften.

3. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet erscheinen, den
Geschäftszweck zu fördern, insbesondere Zweigniederlassungen errichten und sich an
anderen Unternehmen beteiligen.

4. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-,
Gemeinschafts- und Beteiligungsunternehmen auszuüben sowie Unternehmens- und
Kooperationsverträge mit anderen Gesellschaften abzuschließen.

§ 3
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein
Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31.12.1997.

§ 4
Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaften erfolgen gemäß den gesetzlichen
Anforderungen.
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II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

§ 5
Grundkapital

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 43.412.923,00 (in Worten: EUR
Dreiundvierzigmillionenvierhundertzwölftausenddreiundzwanzig), das sind 43.412.923
Stückaktien mit voller Gewinnberechtigung.

2. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 8. Juni 2028 durch einmalige oder in Teilbeträgen mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 21.706.461 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
um insgesamt bis zu EUR 21.706.461,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Bei
Bareinlagen können die neuen Aktien auch einem Kreditinstitut oder mehreren
Kreditinstituten zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende
anteilige Betrag des Grundkapitals weder 10 % des im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch des im Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne
der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der
Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder verwendet werden,
sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/oder
Wandlungsrechte bzw. Options-/Wandlungspflichten aus
Schuldverschreibungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben
werden;

- soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die
von der Gesellschaft oder einer in unmittelbarem oder mittelbarem
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft ausgegeben wurden
oder werden, bei Ausübung eines Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei
Erfüllung einer Wandlungs-/Optionspflicht neue auf den Inhaber lautende
Stückaktien der Gesellschaft gewähren zu können;

- soweit dies zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern bzw.
Gläubigern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen
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dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einer in unmittelbarem oder
mittelbarem Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft
ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach
Erfüllung von Wandlungs-/Optionspflichten zustände;

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder
sonstigen Wirtschaftsgütern.

Diese Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung von Aktien, die unter
Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder als
Verwässerungsschutz zugunsten von Inhabern bzw. Gläubigern von
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-
/Optionspflichten ausgegeben werden – insoweit beschränkt, als nach Ausübung der
Ermächtigung die Summe der unter diesem Genehmigten Kapital 2023 unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 % des zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des zum
Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht
übersteigen darf. Auf diese 10 %-Grenze sind Aktien anzurechnen, die infolge einer
Ausübung von Schuldverschreibungen beigefügten Options- und/oder
Wandlungsrechten bzw. zur Erfüllung von Options-/Wandlungspflichten auszugeben
sind, soweit die zugehörigen Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden;
ausgenommen von vorstehender Anrechnung sind Bezugsrechtsausschlüsse zum
Ausgleich von Spitzenbeträgen und/oder zum Verwässerungsschutz zugunsten von
Inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Options-
/Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten
Kapital 2023 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023 anzupassen.

3. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 20.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu
20.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund
der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 9. Juni
2023 von der Gesellschaft oder einer in unmittelbarem oder mittelbarem
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft begeben werden und ein
Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs-/Optionspflicht bestimmen. Die bedingte
Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, als von Options- und/oder
Wandlungsrechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.
Options-/Wandlungspflichten aus den Schuldverschreibungen erfüllt werden und nicht
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ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen
börsennotierten Gesellschaft oder Aktien aus einem Genehmigten Kapital zur
Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen (Bedingtes Kapital 2023).

§ 6
Aktien

1. Die Form der Aktienurkunden sowie die Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine
bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

2. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Der Vorstand kann die Aktien
der jeweiligen Anteilseigner in einer Mehrfachurkunde zusammenfassen.

§ 7
Gewinnbeteiligung

1. Die Aktien sind voll gewinnberechtigt.

2. Im Falle einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend
von der gesetzlichen Regelung festgesetzt werden.

III. DER VORSTAND

§ 8
Zusammensetzung des Vorstandes

Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Personen. Die Zahl der
Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Die Bestellung stellvertretender
Vorstandsmitglieder ist zulässig.

§ 9
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

1. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der
Satzung und einer Geschäftsordnung, die er mit Zustimmung des Aufsichtsrats erlässt.

2. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.

IV. DER AUFSICHTSRAT

§ 10
Aufsichtsratsmitglieder

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach
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dem Beginn der Amtszeit beschließt, falls die Hauptversammlung bei der Wahl nicht
eine kürzere Amtszeit bestimmt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird
nicht mitgerechnet.

3. Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit
aus dem Aufsichtsrat aus, so ist in der nächsten Hauptversammlung für dessen
restliche Amtszeit eine Nachwahl vorzunehmen.

§ 11
Amtsniederlegung

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende Erklärung unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat niederlegen. Eine Amtsniederlegung mit sofortiger Wirkung ist
zulässig, wenn der Aufsichtsrat zustimmt.

§ 12
Aufsichtsratsvorsitzender

1. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der von der Hauptversammlung gemäß §
10 Absatz 2 der Satzung zu wählende Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind,
findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht
bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte für die Dauer seiner
Amtszeit einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.

2. Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,
so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des
Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 13
Einberufung

1. Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal im
Kalenderhalbjahr einberufen werden.

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit
einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden
der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In
dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen verkürzen und
mündlich, fernmündlich, fernschriftlich oder telegrafisch einberufen.

3. Die Einberufung erfolgt an die letzte des Gesellschaft von dem Aufsichtsratsmitglied
mitgeteilte Adresse. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist eine
Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur
beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden
Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer
vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu
widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst
wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht
widersprechen oder sie zugestimmt haben.
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§ 13a
Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat, zustimmungsbedürftige

Geschäftsführungsmaßnahmen

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes der Gesellschaft zu
überwachen. Der Vorstand bedarf für folgende Geschäftsführungsmaßnahmen der
Zustimmung des Aufsichtrats:

 die Einstellung oder Verlagerung des Geschäftsbetriebs oder von wesentlichen
Betriebsteilen,

 die Begründung von Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften,

 Außergewöhnliche Erweiterungen oder Einschränkungen des
Geschäftsumfanges,

 den Erwerb anderer Unternehmen oder Beteiligungen an anderen
Unternehmen oder Fusionen sowie

 die Begründung von Verträgen im Sinne von §§ 291 ff. Aktiengesetz.

§ 14
Beschlussfassung

1. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb von
Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats schriftliche,
telegrafische, fernschriftliche oder fernmündliche Beschlussfassungen erfolgen, wenn
kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten
angemessenen Frist widerspricht. Die so gefassten Beschlüsse werden vom
Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen
außerhalb von Sitzungen gelten die Bestimmungen in § 14 Abs. 3 - 5 entsprechend.

2. Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats
teilzunehmen, es sei denn, der Aufsichtsrat trifft eine andere Entscheidung.

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung die Hälfte seiner
Mitglieder, mindestens jedoch drei Personen, teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch
dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme
enthält.

4. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrats
dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche
Stimmbotschaften überreichen lassen.

5. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas
anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei
gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
den Ausschlag; das gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats an
der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag.
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6. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur
Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen
abzugeben.

7. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften
anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb von
Sitzungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind. Die Abstimmung über
die Abberufung von Vorständen/Prokuristen, soweit diese Gründungsgesellschafter
sind, erfolgt namentlich. Das Ergebnis dieser Abstimmung ist dem Vorstand
mitzuteilen.

§ 15
Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung
selbst fest.

§ 16
Ausschüsse

1. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte
Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen
Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen.

2. Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärungen gibt im Namen
des Ausschusses dessen Vorsitzender ab.

§ 17
Vergütung

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine fest jährliche Vergütung in Höhe von EUR
15.000,- („Grundvergütung“).

2. Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Vorsitzende des Bilanz- und Prüfungsausschusses
sowie der Vorsitzende des Risikoausschusses erhalten für ihre Tätigkeit das Doppelte
der in Absatz 1 genannten Grundvergütung. Mit dieser Vergütung sind auch die
Übernahme von Mitgliedschaften und Vorsitzen in weiteren Ausschüssen abgegolten.

3. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während
eines vollen Geschäftsjahres angehört oder den Vorsitz des Aufsichtsrats oder den
Vorsitz eines Ausschusses nicht während eines vollen Geschäftsjahres innegehabt
haben, erhalten für jeden angefangenen Kalendermonat ihrer Tätigkeit die Vergütung
zeitanteilig. Eine zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass
der betreffende Ausschuss im entsprechenden Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben
getagt hat. Die Vergütung ist zahlbar binnen eines Monats nach Ablauf des jeweiligen
Geschäftsjahres.

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller ihnen durch die Ausübung
ihres Amtes entstehenden Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und
Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer.
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5. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von
dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter einbezogen,
soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

§ 18
Satzungsänderung

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen,
zu beschließen.

V. DIE HAUPTVERSAMMLUNG

§ 19
Ort und Einberufung

1. Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat einberufen.

2. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz
einer deutschen Wertpapierbörse statt. Die Hauptversammlung kann auf Anordnung
des Versammlungsleiters auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen
werden, und zwar auch in der Weise, dass die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang
hat. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und
Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher
Einschränkungen, aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund ihres Aufenthalts im
Ausland, ihres notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund
einer unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der
Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn
die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.

3. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung
einzuberufen. Die Mindestfrist des Satzes 1 verlängert sich um die Tage der
Anmeldefrist (§ 20 Abs. 1 Satz 2).

4. Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die
Hauptversammlung mit eingeschriebenem Brief einberufen werden.

§ 20
Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder
englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung zugehen (Anmeldefrist).

2. Darüber hinaus haben die Aktionäre ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform
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(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis
des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung
zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen.

§ 21
Stimmrecht

1. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform. In der Einberufung der Hauptversammlung kann
eine Formerleichterung bestimmt werden. Nähere Einzelheiten werden mit der
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 Aktiengesetz bleibt
unberührt.

3. Die Gesellschaft kann Stimmrechtsvertreter für die Ausübung des Stimmrechts der
Aktionäre nach deren Weisung benennen. § 21 Abs. 2 Satz 2 und 3 der Satzung gilt
für die Bevollmächtigung, deren Widerruf und Nachweis sowie die Weisung und deren
Änderung und Widerruf entsprechend. Nähere Einzelheiten werden mit der
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

§ 22
Leitung der Hauptversammlung

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein
anderes von ihm zu bestimmendes Mitglied des Aufsichtsrats. Ist der Vorsitzende
verhindert und hat er niemanden zu seinem Stellvertreter bestimmt, so wählt der
Aufsichtsrat den Vorsitzenden der Hauptversammlung. Wählbar sind auch Personen,
die weder Aktionär noch Mitglied des Aufsichtsrats sind, noch sonst der Gesellschaft
angehören.

2. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die
Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und Form der
Abstimmung.

3. Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen
beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder
während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen
Redner festzulegen.

§ 23
Beschlussfassung

1. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche
Vorschriften oder diese Satzung entgegenstehen, mit der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur
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Beschlussfassung eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich
zulässig ist, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals. Beschlüsse der Hauptversammlung, die eine Änderung der Satzung
zum Gegenstand haben, bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen
Stimmen.

2. Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht,
so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten
Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste
Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.

VI. BILANZGEWINN

§ 24
Rücklagen

1. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat des Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis
zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen; sie sind
darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel des
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange die anderen
Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach
der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

2. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist ein Viertel des
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

3. Bei der Errechnung des gemäß § 24 Absatz 1 oder 2 der Satzung in andere
Gewinnrücklagen einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg
Zuweisungen zur Kapitalrücklage und Verlustvorträge abzuziehen.

§ 25
Gewinnverwendung

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem
festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. § 7 der Satzung ist zu
beachten. Sie kann auch eine andere Verwendung bestimmen, als in § 58 Abs. 3 S. 1
des Aktiengesetzes vorgesehen ist.

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 26
Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zur max. Höhe von EUR 30.677,51
(in Worten: EUR dreißigtausendsechshundertsiebenundsiebzig, 51 Cent).

--------------------------



Bescheinigung gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Ich bescheinige, dass die geänderten Bestimmungen der vorstehenden Satzung mit dem

Beschluss über die Satzungsänderung vom 6. Juni 2025, UVZ-Nr. D 235/2025 des Notars

Dr. Daniel Radig, Berlin, und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum

Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Berlin, den 10. Juni 2025

L.S.

gez. D. Radig

Dr. Daniel Radig
N o t a r



beglaubigte Abschrift

Ich beglaubige hiermit die Übereinstimmung des mir in Urschrift vorliegenden Dokumentes in
Papierform mit den in dieser Datei enthaltenen Bilddaten.

Berlin, den 10.06.2025

Dr. Daniel Radig, Notar
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